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& Seit Anfang 2005 ist die neue Gefahrstoff-
verordnung in Kraft. Doch h�ufig gibt es in
vielen Betrieben Schwierigkeiten bei der
Umsetzung dieser neuen Bestimmung. Un-
gewohnt ist vor allem der Umgang mit der
so genannten Gef�hrdungsbeurteilung.
Die von den Gefahrstoffen ausgehenden
Gef�hrdungen m�ssen ermittelt werden,
bevor die T�tigkeit mit ihnen �berhaupt
aufgenommen werden darf. Dabei geht es
nicht nur um die Gef�hrdungen, die von
der Eigenschaft des Stoffes selbst ausge-
hen, sondern auch um T�tigkeiten bei de-
nen Gef�hrdungen auftreten oder entste-
hen k�nnen. Betriebsr�te k�nnen hier
Garant f�r einen guten Gesundheitsschutz
sein, da sie erzwingbare Mitbestimmungs-
rechte bei der Gef�hrdungsbeurteilung ha-
ben.

& Das Arbeitsschutzgesetz bietet Freir�ume
f�r flexible betriebliche L�sungen. Be-
triebsr�te haben danach die M�glichkeit,
mit dem Arbeitgeber passende L�sungen
f�r ihr Unternehmen zu erarbeiten und um-
zusetzen. Da der Arbeitgeber Kosten spa-
ren m�chte und daher wom�glich nur
Schmalspurmaßnahmen im arbeitssicher-
heitsrelevanten Bereich ergreift, sind es oft
die Betriebsr�te, die eine ganzheitliche Ge-
f�hrdungsbeurteilung unter Einschluss der
psychischen Belastungen durchsetzen. Die
Erfahrungen der Betriebsr�te von Alstom
Power und Sauer-Danfoss zeigen anschau-
lich wie es geht.

& Betriebliches Eingliederungsmanagement
(BEM) ist ein rechtlich reguliertes betrieb-
liches Verfahren, das von krankheitsbe-
dingter Arbeitsunf�higkeit betroffene Be-
sch�ftigte unterst�tzen und f�r sie
pr�ventive L�sungen suchen soll. Nach
§ 84 Abs. 2 SGB IX ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, ein BEM einzurichten und zu
praktizieren. Da es sich beim BEM zumin-
dest mittelbar um betrieblichen Gesund-
heitsschutz handelt, kann das Verfahren
vom Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 7
BetrVG auch erzwungen werden. Das Ver-
fahren bringt neue Aufgaben und Kompe-
tenzen f�r die Betriebsparteien. Doch noch
sind viele Fragen in diesem Zusammen-
hang ungekl�rt. Erste Klarheit bringt eine
�bersicht �ber aktuelle Gerichtsentschei-
dungen zum BEM.
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